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A US LAND S CHRONIK
(In der „Auslandschronik" werden Meldungen über ausländische Wehrfragen und Armeen
aus Fach- und Tagespresse monatlich zusammengestellt. Die Zusammenstellung kann aus
technischen Gründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder zeitliche Unmittelbarkeit erheben.)

Redaktion : Major Karl Brunner, Zürich

Deutsches Reich
Zur neuen Armee.

Am 3. April fand auf dem Truppenübungsplatz Döberitz eine grosse
Uebung von Einheiten der Landespolizei statt. Ministerpräsident General
Göring verabschiedete bei dieser Gelegenheit die zur Wehrmacht übertretenden

Einheiten.
Landbeschaffung für die Wehrmacht

Das Reichskabinett hat ein «Gesetz über die Regelung des Landbedarfs
der öffentlichen Hand» verabschiedet. Mit dem Expropriationsverfahren wird
kurzer Prozess gemacht, da künftig eine unmittelbar dem Reichskanzler
unterstellte zentrale Instanz über die Enteignungen entscheidet. Ein weiteres
Gesetz sieht die Schaffung einer besonderen Stelle für Landbeschaffung beim
Reichswehrministerium vor. Beide Gesetze zusammen sind darauf angelegt,
die Vorbedingungen für die Errichtung von Kasernenbauten, Befestigungswerken,

die Anlage von strategischen Strassen und anderer militärischer
Anlagen zu erleichtern.

Das Budget des Reiches für das Jahr 1935 ist vom Kabinett gutgeheissen
worden, gelangt aber bis auf weiteres nicht zur Veröffentlichung. Der Aus-
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schluss der Publizität wird mit angeblichen finanztechnischen Uebergangs-
fragen begründet.

Der deutsche Einfluss in der Rüstungsindustrie
Während der Kammerdebatte am 3. April über die Rüstungskontrolle

erklärte der schwedische Aussenminister Sandler, dass ein grosser Teil der
schwedischen Kriegsindustrie in ausländischen Händen sei. Krupp sei
Grossaktionär der Bofors-Kanonen- und Pulverfabriken. Die Flugzeugwerke in Lin-
ham seien eine Filiale der deutschen Junkerswerke. Die Maschinenfabrik
Landsverk in Landskrona gehöre zu zwei Dritteln deutschen Interessenten.
Die Mitteilung des Aussenministers erregte grösstes Aufsehen.

Elektrisch angetriebene Torpedos.
Wie der Marinesachverständige des «Daily Telegraph» versichert,

besitzt Deutschland jetzt elektrisch angetriebene, «unsichtbare Torpedos».
Während bei den bisherigen, mit Pressluft angetriebenen Torpedos
Luftblasen aufstiegen, so dass ihre Annäherung sichtbar war, was während des
Krieges manchem Schiff ermöglichte, sich zu retten, könne man das Nahen
der neuen deutschen Torpedos auf keine Weise erkennen. Dadurch werde
ihre Gefährlichkeit um ein vielfaches erhöht.

Einschränkung des Wolleverbrauchs.
Im Zeichen der Rohstoffersparnis hat der Reichswehrminister zur

Einschränkung des Wollverbrauchs angeordnet, dass bei Bestimmung der
Flaggengrösse jeweils die kleinsten Flaggen gewählt werden sollen, die nach
den örtlichen Verhältnissen gerade noch ausreichen. Auch die Zahl der auf
einem Grundstück anzubringenden Flaggenmaste soll möglichst eingeschränkt
werden.

Frankreich
Frankreich behält einen Jahrgang im Dienst.

Der Ministerrat beschloss am 6. April u. a., die Jahresklasse, die am
13. April aus dem Dienst hätte entlassen werden sollen, bis zum 14. Juli unter
den Fahnen zu behalten. Die Soldaten dieses Kontingents, die früheren
Jahresklassen angehören, unterliegen nur den Verpflichtungen ihrer Jahresklasse
und werden zu der ursprünglich vorgesehenen Zeit entlassen werden. Die
rund 60,000 Mann, die nicht entlassen werden, bleiben so lange im Dienst,
bis die Ausbildung der im April einrückenden Rekruten genügend
fortgeschritten ist. Sie sollen zur Bewachung der Grenzen, sowie in der defensiven
Organisation des Landes Verwendung finden. Diesen Mannschaften wird
für den verlängerten Dienst ein Wiederholungskurs angerechnet.

Ausfuhrsperre für Rohstoffe.
Das «Journal Officiel» veröffentlichte am 27. März die Liste der

Rohstoffe, deren Ausfuhr, nach einem im letzten Ministerrat gefassten Beschluss,
bis auf weiteres verboten wird, da sie für die Landesverteidigung von
Wichtigkeit sind. Diese Liste umfasst: Hammelfelle, Wolle, bestimmte Hölzer,
wie Buchsbaum, Nussbaum usw., die zur Herstellung von Schäften für
Gewehre und andere Schusswaffen dienen, Baumwolle, Baumwollabfälle, Abfälle
von Baumwollgarnen, Abfälle von Bindfäden, von Pflanzenfasern, von Wolle
und von Kunstseide.

Die Verteidigung von Paris.
Der Pariser Stadtrat hat einen Kredit von 100 Millionen Francs zur

Organisierung der Verteidigung der Zivilbevölkerung im Kriegsfalle bewilligt. Dieser
Betrag wird durch eine in 30 Jahren rückzahlbare Anleihe aufgebracht werden.
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